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Wien, am 29. Juli 1977 

A n fra g €'~~ a n t w 0 r t 11 n....,g 

,.12 r:;t:f lAB 

1977 -08- 0 9 
zu 43lJSlJ 

Ich beant,wort.e die von den Abgeordneten Dr. BUSEK, Dr. BLENK, 

Dr. ERHA.CORA, Dr. GRUBER und Genossen am 4. Juli'1977 gemäß 

§ 91 des Geschäftsordnungsgeset,zes 1975, BGBI. Nr. 410, 

an mich gerichtete schriftliche Anfrage NI' ,', 1345/~1-NR/1977 

wie folgt.: 

Bereits bei der Beantwortung der parlamentarischen Anfragen 

NI'. 175, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 762,763, 

764, 765, 767, 768, 769, 770 und 776 wurden Zielsetzungen 

und Vorgangsweise bei der Vergabe von Forschungsaufträgen 

und Expertengutachten detailliert dargestellt und die bundes­

einheitlichen Rahmenrichtlinien für d_ie Vergabe von Forschungs­

aufträgen und Expert~engutacht.en, die im Einver!leh.rn.en mit 

dem Rechnungshof vorbereitet und von der Bundesregierung 

beschlossen wurden, beigelegt~. Die sachlichen Zielsetzungen 

für d.ie Vergabe von Forschungsaufträgen und Expertengut-

achten können den j ährlichenBeri.chten der' Bundesregierung 

an den Nationalrat gemäß § 24 Abs . .3 des Forschungsförd.erungs­

gesetzes, BGEl.Nr. 367/67 sowie den verschiedenen sektoralen 

Konzeptionen entnommen werden. 

Im Sinne der angestrebten, vollständigen Offenlegung der 

Vorgangsweisen bei der Vergabe von Forschungsauft,rägen und 

Expertengutachten werden seit 1974 zunächst: experimentell 

Forschungsaufträge, Expertengutacht<::n und Forschungsförderungen 

von Bendesdienststellen zentral erfaßt, und seit 1975 in 

Form eines jährlichen Katalogs der Forschungsförd.erungen 
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und Forschungsaufträge ausgedr~ckt. Der Katalog 1976 war 

dem Berich-t 1977 der Bundesreg~erung an den Nationalrat 

gemäß § 24 Abs. 3 des ForschUllt,~sförderungsgesetzes beige-. 

schlossen. Für die Präsentation dieses Katalogs wurde eine 

auch unter Berücksichtigung der Druckkosten und des Umfanges 

des Katalogs angemessene Form gf.",\'"äh11-, die beispielsweise 

über den vom Bundesministerium für Forschung und Technolo;... 

gie der Bundesrepubli.k Deutschland. publiziecten Förderungs­

katalog hinaus auch die in den jeweiligen Jahren ausbezahlten 

Beträge en-thäl t· und ebenfalls im Gegensatz zur 1?undesrepublik 

nicht. nur ein Ressort" sondern sämtliche Bundesdienststellen 

umfaßt. 

Dieser Katalog wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

'A/issenschaft und Forschung am 21. JU!li 1977 diskutiert und 

auch auf die wesentlich detaillierteren Quartalausdrucke 

hingewiesen. Mit Erstaunen muß daher die Dars-tellung in 

der vorliegenden parlamentarischen Anfrage zur Kenntnis 

genommen werden, wonach Hin dieser Faktendokumentation wesent­

liche Angaben aus dem Erhebungsbogen fehlen. 1I 

.. Weit~rs darf \vie bereits in der Beantwortung der zitierten 

vorhergegangenen Anfragen nochmals festgehalten werden, 

daß die Vergabe von Forschungsauft,rägen und Expertengutachten 

nach einheitlichen Gesichtspunkten und auf Grundlagen bundes­

einheitlicher Richtlinien e!"folgt. Eine gesetzliche Ver­

pflichtung zur Ausschreibung von Forschungsaufträgen oder 

Expertengutachten wie eine zwingende Vorschrift zur Begut­

achtung bestehen nicht. Im Einzelfall wird daher unter voller 

Berücksichtigung der inhaltlichen Zielsetzungen der öster-· 

reichischen Forschungskonzeption und der sektoralen Forschüngs~ 

konzepte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Wirtschaft.­

lichkei t und der Zweckmäßigi<ei t vorgegangen. 
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Ad Punkt 1 

Wie bereits in der Beantwortung der zitierten vorhergegangenen 

parlamentarischen Anfragen festgestellt wurde, gelten für 

die Vergabe der Expertengutachten oder Forschungsaufträge 

gemäß den bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien grundsätz­

lich die Bestimmungen der Ö-NORM A 2050, sofern die Eigen­

heit des Vorhaben3 nichtei:h.e abweichende Vorgangsweise 

erfordert. Die Ö-NORM 2050 sieht, als Arten. dE:'r Vergabe die 

Vergebung im ''lege öffentlicher Ausschreibung, im Wege he-
~ 

schränkt,er Ausschreibung und die freihändige ·Vergebungvor. 

Im Punkt l, 433 zählt die Ö-NORM 2050 jer:-e Fälle auf, in 

der eine freihändige Vergabe empfohlen wird. Dazu zählen 

gemäß Punkt 1, 4337 Leistungen, die Lehr-;I Studien-oder 

Versuchs zwecken dienen. Berücksicht:igt man die Terminologie 

der Ö-NORH 2050, die am 30. März 1957 ausgegeben wurde, 

so \~ird mit diesen vlorten jener Bereich definiert, den man 

mit Forschungsaufträgen und Expertengutachten heute umschreibt. 

Im besonderen sei noch auf P1lnkt 1, 4339 in Verbindung mit 

Punkt 1, 31 hingewiesen, wonach im Sinne des Wettbe, .. erbsprin­

zips der Ö-NORM 2050 sogar untersagt ist, Lei_stungenan 

Einrichtungen 111m Wege des Wettbewerbs mit nicht gleichbe-~ 

günstigten Unternehmungen" zu vergeben, wenn es sich um 

aus öffentlichen Mitteln erhaltene und unterstützte Ein­

richtungen handelt. Für solche Einrichtungen ist nach der 

Ö~NOR.\1 2050 eine freihändige Vergebung vorgesehen" Demgemäß 

darf festgestell tw-erden, daß gerade im Hinb1ick auf den 

Empfängerkreis von Forschungsaufträgen und Expert,engutachten 

nach der Ö-NORM 20.50 die Ausschreibuilg nicht der Normalfall, 

sonder'n die Ausnahme sein wird. Sie wird aus ~~rundsätzlichen 

Überlegungen vor allemdor-t angewandt bzw. anzu'venden sein, 

wo einzelne Forschungsaufträge oder Expert~engutachtenv-or­

aussichtlich sehr hohe Mittel beanspruchen werden. E3 darf 

in diesem Zusammenhang aber nochmals fes·tgestellt ,,/erden, 

daß die Ausschreibung selbst, mit Kosten und Zeitverlusten 

verbunden ist und daher vielfach im Sinne einer verw.?l tungs-
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ökonomischen sparsamen VOl'gangsweise nicht anzuwenden sein 

\'lird, umsOI!lehr als im wissenschaft,lichen' Bereich das Best­

anbot keinesfalls nur nach den quanti i~ativen Kosten bemessen 

werden kann, sondern auch die ent,sprechende wissenschaft­

liche Qualitä·t zu berücksichtigen sein wird. 

Der von meinem Ressort vergebene Forschungsauf,trag I!Zum 

Sicherheitsgefühl der Öffen·t:.lichkeit und verschiedener Be­

völkerungsgruppen ll wurde im Sinne der vorstehenden Ausfüh­

rungen nicht ausgeschrieben. 

Ad. Punkt 2 -,. 

Dem Verein "Institut für Konfliktforschungn wurde der Zu­

schlag erteilt, weil er nach seinem Vereinszweck( \\'issen­

schaft,liche Konflikt.forschung auf int,erdisziplinärerGl'''und­

lage), seinen IvIitgliedern, seinen Organen, insbesondere 

wegen seines wissenschaft.lichen Beirates und des 1vissenscr,aft­

lichen Leiters, Prof. Dr. Friedrich HACKER, als geeignet 

befunden wurde, den Auf,trag durchzuführen. 

Ad Punkt. J 

Wie bereits bei der Beantwortung vorangegangener Anfragen 

ausgeführt, sieht die Ö-NOHJ. ..... i 2050 im Punkt 4, 31 vor, daß 

erforderlichenfalls Sachverständige beizuziehen sind. Die 

Begutacht.ung ist somit ebenfalls nicht der Regel-, sondern 

der Ausnahmefall nach der Ö-NOR1vl 2050. Gerade aber die Het,ero­

genität der Haterie erfordert im Forschungsbe.rcich in zu­

nehmendem Ausmai~, im Wege von Projektteams, Beiräten odor 

Einzelgutacht~en E!lT.$cheidungen vorzubereiten; . für den Be-. 

reich des Expertengutachtens, das bereits ex definitione 

unmittelbaren Zwecken der öffen.tlichen Verwaltung dienen 

soll, wird es primär im tinmiti~elbaren Verant\~Tort.ung.sbereich 
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der Verwaltung selbst, liegen 1 die für die. Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben e';:,forci.erlichen Maßnahmen ·festzustellen. 

Der Forschungsauftrag 'wurde ver dem Vertragsabschluü von 

einer Arl?ei-tsgruppe der Generaldirektion für die öffent·liche 

Sicherheit (Beamte des Psychologischen Dienstes der General­

direktion und der Gruppen Bundespolizei, Gendarmeriezentral­

kommando und Kriminalpoliz,eilicher Dienst ) positiv begut­

achtet. 

Ad Punkt! 

a) Der Forschungsauft.rag wurde am 17. Dezember 1975 ver­

geben und der Beginn der Unt,ersuchung mit 1.. Jänner 1976 
fest gelegt . 

b) Es wurde eine Frist von einem Jahr vereinbart. 

c) Die Arbeiten wurd.en. am ,31. Dezember 1976 abgeschlossen. 

Die Vorlage <les Projektberichtes erfolgte am 31. März 

1977 . 

Ad Punkt 5 

Der Forschungsbericht ',mrde mittlerweile von der ad Punkt 

3 angeführten Arbeitsgruppe bearbei t.et und die Zielrichtung 

eines bereits ursprünglich vorgesehenen zweiten Projekt,es 

festgelegt. Die Unt,ersuchung soll die Grundlagen schaffen, 

um die Sicherheit faktisch und aus subjekt.iver Sicht zu 

erhöhen. 

Arl Punkt 6 

Mit Rücksicht auf die künft.igen Haßnahmen, die im öffentlichen 
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Interesse liegen, '\;'urde dcm Projekl:nehmer ein einjähriges 

Veröffentlichungsverbot (nach Abschluß des zweiten Teilauf­

trages ) auferleg-'c, doch s'tehJc ,~;er bisherige Bericht Stellen 

zur Verfügung, die wissenschafi::.lich oder praktisch mit Sicher­

heitsaufgaben befaßt sind . 
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